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93ttttî>eêgcfe^
Mreffenii bie Weit in ben SoôriSen

(Cent 18. Qunt 1914.)

®ie Sunbeêoerfammlung bet fcbmeigetifcben ©ibge»
noffenfchaft, geflutt auf Art. 34 unb 64 bet Sunbeë»
oetfoffung, nach ©inftdjt einer Sotfchaft beS Sunbes=

rates nom 6. 9Jtai 1910 unb feinet Skripte com 14.

$uni 1913 unb 23. Qanuar 1914 befcpefjt:

f. tfKgemeine llcftimmunaen.
Art. 1. Siefeê ©efet) ift anwenbbar auf jebe in

buftrieCe Anftalt, ber bie ©igenfchaft einet Sabril gu»

lommt.
©ine inbuftcteEe Anftalt batf afô Sabril begelcbnet

roetben, wenn fie eine Sftebrgabl oon Arbeitern au^er»
halb ihrer EBobnräume befcEjäftigt, fei es in ben Stäumen
bet Anftalt unb auf ben gu ihr geporenben Aßetlpläben,
fei el anberwärt§ bei Serricbtungcn, bie mit bem tn»

buftrieEen Söetriebe im 3ufammenbang fielen.
airt. 2. Ser Sunbe^rat entfcheibet, nadj ©sftattung

eine! SerichteS ber Kantonêregterung, ob eine InbuftrieEe
ïïnftalt als Sabril bem ©efetje p unterfieEen fei, unb
ob eine ifjm unterfieBte Anftalt bie ©igenfchaft einer
Sabril nicht mehr befi^e.

Sie Stnftatt bleibt bem ©efetge unterfieEt, folange
nidE)t ber Sunbeärat bie gegenteilige Verfügung ge=

troffen bat.
Art. 3. 3« bepg auf 2Berlftätten, SepotS, Kraft»

fiationen unb ä^nlidEjc Anlagen, bie p ©ifenbatjnen unb
anbern Serîehrëanftalten gehören unb mit beten betrieb
in bireltem 3ufammenf)ang fielen, entfcheibet ber Sunbe§»
rat auf ©runb ber Serhältniffe über bie Anwerbung
beS gegenwärtigen ©efetjeS unb ber ©ifenbahngefetggebung,
foœie über bie Ausübung ber Auffielt.

Art. 4. über bie Sabrilen werben oon ben gu»

ftanbigen Seljöröen Sergeidbniffe geführt.
Art. 5. Ser Saörilingaber bat pr Seript un g oon

Kranihetten unb Ur.fäEen aEe ©chutgmittel einguführen,
bie nach ber ©rfaljrung notwenbig unb nach bem ëtanbe
ber Secbnil unb ben gegebenen Sethältniffen anwenb»
bar finb.

Sie Arbeitsräume, SRafd^inen unb SBerlgerätfchaften
finb fo berpfteEen unb p unterhalten, baff ©efunbbett
unb Seben ber Arbeiter nadb 9Jlöglic£)leit gefiebert
toerben.

Sie iRäume, in benen Arbeiter frig aufhalten ober
»erlebten, finb nadb äBögllchleit rein p halten; fie foüen
gut beleuchtet fein, unb eS finb gweclentfprechenbe EEafi»
nahmen p treffen, um bie Suft p erneuern unb oon
Staub, fchäblichen ©afen unb Sümpfen tunlidbft p
befreien. Sie Arbeitlräume finb in ber leiten SabreS*
gelt p beigen, fofern ihre Seftimmung es geftattet.

Ser Sabrifinbaber lann oerhalten werben, bureb
Anfchlag in ben Arbeit§räumen beten 3Jîa|e unb bie
yödhftgabl ber bartn p bef^äftigenben Arbeiter belannt
SU geben.

©cforbern e§ bie Umfiänbe, fo finb ben Arbeitern
uu|erbalb ber 31rbeitSräume paffenbe, tn ber lalten
Jahreljeit geljeigte ©fträume unentgeltlich gut Verfügung
5u fteEen.

Art 6. 2ßer eine Sabril errichten ober umgeftalten, ober
»pebenbe Siäume gu Sabrilgwecfen einridhten wiE, bat
tft SantonSregierung oon ber Art beS beabfteï}tigten
-Betriebes Kenntnis gu geben unb ihr bie ißläne nebft
uner SBefdhretbung be§ Saue§ unb ber Innern ©inri^tung
Sri ©enebmigung eingurei^en.

Sie KantonSregierung holt über bie ©ingabe ba§
Wachten bes etbgenöffifchen SabrilinfpeltorS ein.

Sie ©enebmigung ift gu erteilen, wenn auS ber ©in»
gäbe beroorgebt, baß bie geplante Anlage bem ©efetje
unb ben SoEgugâbefiimmungen in aEen Seilen genügt.
SlnbernfaES wirb bie ©enebmigung oerweigert ober oon
ber Sornabme gweclentfprecbenber Anbetungen abhängig
gemacht.

Ser ©ntfchetb ber SantonSregierung ift Dem etbge»

nöfftfehen Sabrilinfpeltor mitguteilen.
Sie lantonalen Sorfcbriften über bie Saupoltget

lommen gut Atueenbung, foweit fie biefem ©efetge nicht
wibexfprechen.

Art. 7. Sie Sotfchriften beS S unb est über eleltrifdhe
Anlagen bleiben oorbebalten.

Art. 8. 3ur ©röffmwg be§ SetriebeS ift bie S3e=

wiEigung ber Kantonsregierang erfotberlich.
Sie KantonSregierung lofjt bie fertiggefieEte Anlage

prüfen; wenn nötig, erfolgt bie Prüfung bur(| Sac|»
männer.

Sie SewiEigung ift gu erteilen, wenn bie Ausführung
beS 93aueS unb ber tnnern ©inrichiung ben 33efchlüffen
ber KantonSregierung über bie ©enebmigung ber Anlage
entfpricht.

Sei Setrieben, bie mit befonberen ©efabren für ®e=

funbbeit unb Seben ber Arbeiter ober ber Seoöllerung
ber Umgebung oerbunben finb, ift bie SemiEigung an
angemeffene Seblngungen gu Inüpfen.

Art. 9. ©rgeigen fid) beim Setrtebe Übelftänbe, bie

©efunbbeit unb Seben ber Arbeiter ober ber Seoöllerung
ber Umgebung gefäbrben, fo foE bie Kantonëregierung
bem Sabrillnipber gu beren Sefeiiigung eine S»'ft be»

ftimmen, unb, wenn nötig, bie ©infteEung beS SetrlebeS
bis nach Sefeitigung ber Übelftänbe anorbnen.

Art. 10. Ser Sabrifmbaber bat über bie in feinem
Seiriebe befebäfligten Arbeiter ein SergeichniS gu führen
unb tn ber Sabril ben Auffiel Organen gut ©tnfidht
bereithalten.

Art. 11. Ser Sabrilinbaber ift oerpflidhtet, über bie

ArbeitSorbnung, bie Sabrilpoligei unb bie AuSgablung
beS SobneS eine Sabriforbnung gu erlaffen.

Sie Sorfehriften über bie Sabrilpoligei ïônnen Se»

ftimmungen enthalten, tnona^ ber Serlebr mit geifiigen

liegender u stehender Konstruktion v. 12 PS an.

Detter Rohöl-, Benzin- u. Petroi-Motoren |
neue Modelle mit bisher unerreichten Vorzügen.

GASMOTOREN-FABRIK „DEUTZ" A.-G. JZÖRICH
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Bundesgesetz
betreffend die Arbeit in den Fabriken

(Vom 18. Juni 1914.)

Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidge-
nossenschaft, gestützt auf Art. 34 und 64 der Bundes-
Verfassung, nach Einsicht einer Botschaft des Bundes-
rates vom 6. Mai 1910 und seiner Berichte vom 14.

Juni 1913 und 23. Januar 1914 beschließt:

Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1. Dieses Gesetz ist anwendbar auf jede in-

dufirielle Anstalt, der die Eigenschaft einer Fabrik zu-
kommt.

Eine industrielle Anstalt darf als Fabrik bezeichnet
werden, wenn sie eine Mehrzahl von Arbeitern außer-
halb ihrer Wohnräume beschäftigt, sei es in den Räumen
der Anstalt und auf den zu ihr gehörenden Werkplätzen,
sei es anderwärts bei Verrichtungen, die mit dem in-
dustriellen Betriebe im Zusammenhang stehen.

Art. 2. Der Bundesrat entscheidet, nach Erstattung
eines Berichtes der Kantonsregierung, ob eine industrielle
Anstalt als Fabrik dem Gesetze zu unterstellen sei, und
ob eine ihm unterstellte Anstalt die Eigenschaft einer
Fabrik nicht mehr besitze.

Die Anstalt bleibt dem Gesetze unterstellt, solange
nicht der Bundesrat die gegenteilige Verfügung ge-
troffen hat.

Art. 3. In bezug auf Werkstätten, Depots, Kraft-
stationen und ähnliche Anlagen, die zu Eisenbahnen und
andern Verkehrsanstalten gehören und mit deren Betrieb
in direktem Zusammenhang stehen, entscheidet der Bundes-
rat auf Grund der Verhältnisse über die Anwendung
des gegenwärtigen Gesetzes und der Eisenbahngesetzgebung,
sowie über die Ausübung der Aufsicht.

Art. 4. über die Fabriken werden von den zu-
ständigen Behörden Verzeichnisse geführt.

Art. 5. Der Fabrikinhaber hat zur Verhütung von
Krankheiten und Unfällen alle Schutzmittel einzuführen,
die nach der Erfahrung notwendig und nach dem Stande
der Technik und den gegebenen Verhältnissen anwend-
bar sind.

Die Arbeitsräume, Maschinen und Werkgerätschaften
sind so herzustellen und zu unterhalten, daß Gesundheit
und Leben der Arbeiter nach Möglichkeit gesichert
werden.

Die Räume, in denen Arbeiter sich aufhalten oder
verkehren, sind nach Möglichkeit rein zu halten; sie sollen
gut beleuchtet sein, und es sind zweckentsprechende Maß-
nahmen zu treffen, um die Luft zu erneuern und von
Staub, schädlichen Gasen und Dämpfen tunlichst zu
befreien. Die Arbeitsräume sind in der kalten Jahres-
zeit zu heizen, sofern ihre Bestimmung es gestattet.

Der Fabrikinhaber kann verhalten werden, durch
Anschlag in den Arbeitsräumen deren Maße und die
Höchstzahl der darin zu beschäftigenden Arbeiter bekannt
M geben.

Erfordern es die Umstände, so sind den Arbeitern
außerhalb der Arbeitsräume passende, in der kalten
Jahreszeit geheizte EHräume unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen.

Art 6. Wer eine Fabrik errichten oder umgestalten, oder
bestehende Räume zu Fabrikzwecken einrichten will, hat
ber Kantonsregierung von der Art des beabsichtigten
-Betriebes Kenntnis zu geben und ihr die Pläne nebst
einer Beschreibung des Baues und der innern Einrichtung
M Genehmigung einzureichen.

Die Kantonsregierung holt über die Eingabe das
Gutachten des eidgenössischen Fabrikinspektors ein.

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn aus der Ein-
gäbe hervorgeht, daß die geplante Anlage dem Gesetze
und den Vollzugsbestimmungen in allen Teilen genügt.
Andernfalls wird die Genehmigung verweigert oder von
der Vornahme zweckentsprechender Änderungen abhängig
gemacht.

Der Entscheid der Kantonsregierung ist dem eidge-
nössischen Fabrikinspektor mitzuteilen.

Die kantonalen Vorschriften über die Baupolizei
kommen zur Anwendung, soweit sie diesem Gesetze nicht
widersprechen.

Art. 7. Die Vorschriften des Bundes über elektrische

Anlagen bleiben vorbehalten.
Art. 8. Zur Eröffnung des Betriebes ist die Be-

willigung der Kantonsregierung erforderlich.
Die Kantonsregierung läßt die fertiggestellte Anlage

prüfen; wenn nötig, erfolgt die Prüfung durch Fach-
männer.

Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Ausführung
des Baues und der innern Einrichtung den Beschlüssen
der Kantonsregierung über die Genehmigung der Anlage
entspricht.

Bei Betrieben, die mit besonderen Gefahren für Ge-
sundheit und Leben der Arbeiter oder der Bevölkerung
der Umgebung verbunden sind, ist die Bewilligung an
angemessene Bedingungen zu knüpfen.

Art. 9. Erzeigen sich beim Betriebe Übelstände, die

Gesundheit und Leben der Arbeiter oder der Bevölkerung
der Umgebung gefährden, so soll die Kantonsregierung
dem Fabrikinhaber zu deren Beseitigung eine Frist be-

stimmen, und, wenn nötig, die Einstellung des Betriebes
bis nach Beseitigung der Übelstände anordnen.

Art. 10. Der Fabrikmhaber hat über die in seinem
Betriebe beschäftigten Arbeiter ein Verzeichnis zu führen
und in der Fabrik den Aussichtsorganen zur Einsicht
bereitzuhalten.

Art. 11. Der Fabrikinhaber ist verpflichtet, über die

Arbeitsordnung, die Fabrikpolizei und die Auszahlung
des Lohnes eine Fabrikordnung zu erlassen.

Die Vorschriften über die Fabrikpolizei können Be-
stimmungen enthalten, wonach der Verkehr mit geistigen

liezencioi- u stsksnàer Konstruktion v. 12 PZ sn.

gêtà 8oköl-, Kknà u. pevoi-^àkii H

neue Noàêlle mit bisksr unsrrsioktsn VoráZsn.
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©cträrifen unb bet ©enujj folder irn 93ereicfje ber

gabriï roäljrenb ber ätrheitsgeit eingefchränft ober flänj'
lief) unterfogt roirb.

3lrt. 12. ®ie gahriforbnung barf Mne Seftimmung
enthalten, wonach ber Arbeiter gur ©träfe ooröbergefjenb
oon ber Strbeit au§gefdhloffer> to erb en ïann.

®er oorü6ergetjenbe Stusfd^lufj ift bagegen guläffig,
wenn ber gufianb beg Irbeiterg it)n gur ©rfüHung feiner
Pflichten untauglich macht, fein Verhalten bag 3ufammen=
arbeiten ftört ober bie Sicherheit beg iöelxiebes ge=

fährbet.
9lrt. 13. ®ie 23erhängung oon SSußen ifi bloß gu»

läffig gum gwecîe ber ätufredjterijaltung ber 2trbeitëorb=

nung unb ber gabrifpoligei unb nur bann, wenn fie
in ber gabriïorbnung oorgefetjen finb.

®ie Söufie ifi bem Arbeiter bei ber SHugfäßung mit»
guteilen. Über jebe 93uße fann fiel] ber betroffene beim

gabriltnhaber ober bei fetnem oerantwortlichen ©teil»
oertreter befc£)roeten.

Süßen über 25 Wappen finb oom gabrilinhaber
ober oon fetnem oerantwortlichen ©teHoertreter unter»
fäjriftlid) gu betätigen unb unter Stngabe beê ©runbeg
fchriftll«h mitguteilen.

®te beîanntma^ung ber öuggefprocheuen Süßen
burdfj 91nfc£)tag ober auf ähnliche SBeife ift oerboten.

®te eingelnen Süßen bürfen ein biertel be§ Sag»
loljneg beg ©ebüßten nicht überfteigen unb ftnb im gn=
tereffe ber Arbeiter, namentlich für Unterftüßunggtaffen,
gu oerwenben.

2Irt. 14. ®te gahriforbnung unterliegt ber ©enehmi»
gung ber Kantongreglerung.

®te Kantonëregterung tjolt ber ©ntfeheibung cor»
gängig bag ©utad^ten beg etbgenöffifchen gabrifinfpef»
torg ein. ©te genehmigt bie gahriforbnung, wenn fie
ni^të enthält, bag oorfd}rift§wibrig ift ober offenbar
gegen bie billigtet! oerfiößt.

2lrt. 15. beoor ber ©ntwurf einer neuen ober ab»

geänberten gahriforbnung oom gabrifinljaber gur ®e=

nehmigung oorgelegt wirb, muß er in ben Slrbeitg»
räumen angefcljtagen ober ben Arbeitern auggeteilt werben,
mit Slnfeßung einer fftift oon wenigftenè gwet, ßöchfteng
oier SBocfjen, innert welker ftcf) bte Arbeiter, fet eg

felbft, fei eg burch eine oon ihnen au§ ihrer SJiitte ge»

wählte Kotnmiffion, fchriftltcf) barüber äußern fönnen.
®ie Äußerung ber Arbeiter ift bem ©eneßmigungg»

gefudhe beigulegen ober fann oon ihnen ber Danton!»
regterung unmittelbar eingereicht werben, bie in biefem
»falle oom Schalt bem gabrifinhaber in qutfdheinenber
Sßetfe Äenntnig gibt.

Sutern ftcf) bte Arbeiter innnert ber ihnen angefeßten
grifi nicht, fo entfehetbet bie Hantonsregierung ohne
weiteres über bie ©enehmigung ber gahriforbnung.

(gortfeßung folgt).

9er fihmeiierifdie îHijjenljttit&el
in 1er Baiftnffinliftrie

im i. ûuûrtal 1914.

(Korr.)
©oeben finb bie neuen Seröffentltchungen beg ©dhweig.

BoHbepartementeg erfd^ienen unb fteüen wir in gewohnter
SBeife bte widfjtigfien SRefuItate begfelben überfiditltcb
gufammen. gunächft geben wir im 9Rachftehenben eine
gufammengefaßte ®arfteHung be§ £>anbetgoerfef)rg tn ben
|>auptfategorten, um bann nachher bte wichtigsten ©ingel»
pofitionen gu behonbeln. 2ln erfter ©teile erwähnen wir
bag unb beginnen mit beffen Slugfuhr, welche

gegenüber bem I. Quartal oorangegangenen gahreg eine

tieine gunahme gu oergeichnen hat, unb gwar wie folgt:
©emichtgmäfjig flieg biefelbe oon 178,000 auf 202,000 q
unb bementfpredhenb an SCßert oon 1,824,000 auf
2,160,000 gr. ®er Import bagegen hat um merflicheg
abgenommen, quantitatio oon 1,055,800 auf 890,000 q
unb bem SSerte nach oon 10,455,100 auf 8,560,000 gr.

ÎHiitcvalifcljc Stoffe. ®ie ©in» unb Slugfuljr
biefer Stoffe ift gwifdhen beiben ©efdqäftgquartalen gtemlid)

tonftant geblieben, ©rftere oariierte an ©ewidht gwifdjen
9 unb 10 SERiHionen Sfilogentner unb bem SBerte nach

gwifdjen 29 unb 30 3RiHionen granfen. Severe geroichtg»

mäßig gwifdhen 474,000 unb 478,000 äRetergentner unb

bementfpredhenb an SBert gwifdhen 3,270,000 unb 3,058,100
granfen.

Sott. |>ier geigt wohl ber gmport eine flelne 2lb»

nähme, unb gwar gewichtgmäßig oon 67,000 gegen

88,000 q unb bem SBerte nach *>on 454,000 gegen

604,000 granten, ber ©jport bagegen ift mit 29,000 q

unb 70,000 granten giemltdh gleich geblieben.

Stcingcug. ®iefer 3lrtitel hat im Qa'POït eine

tleine Abnahme gu notieren, aüerbtngg nicht con großer

Sebeutung, wie un§ nachfiehenbe Rahlen getgen; er fanE

bem ©emidjjte nach oon 16,300 auf 14,500 q unb an

Sßerl oon 532,000 auf 476,000 granfen. ®ie lug»

fuhr flieg bagegen gewichtSmäfjig oon 220 auf 300 q

unb an 2Bert oon 9000 auf 11,000 gt.
Söyfcrtoarett. ^>ier ifi ber Smport fowie ©port

annähernb gleicf) geblieben. Unb gwar wie folgt: ©öfterer

flieg an @ewic£)t oon 13,200 auf 13,500 q unb bent

SBette nach 1,200,000 auf 1,210,100 gr. Sehterer

notiert an ©ewidht 4,300 gegen 3,500 q unb an SBert

75,400 gegen 63,500 gr.
(Sias. |tier hat nun ber ©jportoertchr gegenüber

bem gleichen geitraum beg oergangenen Safreg eine

nennengwerte Zunahme erfahren, unb gwar flieg

berfelbe bem SBerte nach 160,100 auf 326,200 gr.
unb gemidhigmäßig oon 1,400 auf 6,100 q. ®er gm»

port blieb fo giemttch genau bei 2,500,000 gr.
•Eifert, ftiet ift ber gmport gwifdhen beiben ©e»

fchäftgquartalen betnahe ber gleiche geblieben mit l,210,000q
unb 27,000,000 gr. ®er @^port bagegen ift quantitatio
oon 203,700 auf 139,000 q gefallen unb bem äBette

nach oon 8,455,100 auf 7,537,000 gr.
Kupfer, ®ie ©tnfuhr hat gegenüber bem gleichen

3ettabfcE)nitt oerfloffenen gahres ein wenig angegogen,

unb gwar gewidhtgmäßig oon 32,000 auf 34,500 q unb

bem SBerte nach oon 7,500,000 auf 7,900,000 gr. ®er

©ïport ift gefunfen, nämlich an ©ewidht oon 14,400

auf 13,500 q, bementfpredhenb an SBert oon 2,645,000

auf 2,333,000 gr.
Klei, gtt biefem 2irtiM ift fomohl ber gmport

wie auch ^60 ©jport gefallen. Unb gwar erfterer betn

®ewid)te nach oon 18,500 auf 15,000 q unb bem ©elb»

werte entfpredhenb oon 1,103,500 auf 1,003,300 gr.

Sehtgenannter bem 3Berte nach oon 142,000 auf 135,500

granfen, unb gemichtgmäfjig oon 1,7C0 auf 1,650

SRetergentner.

gin f. |tier hat bie ©tnfuhr eine Heine 3""^
gu oergeichnen, unb gwar gemichtgmäfjig oon 7,700 auf

8,800 q unb bem SBette nach eine fol^e oon 553,900

auf 618,600 grauten. ®er ©{port weifi folgenben

®urdhfchnittgoerîehr auf: 3ln SBert 155,000 gr. m»

3,500 q ©ewidht.
Aluminium. ®er gmport biefeg Iriifeté 'P

quantitatio oon 1,600 auf 1,900 q unb b er Sßert bei"'

entfpredhenb oon 507,200 auf 590,000 gr. gefttefl«"-

®er ©sport geigt mit 12,000 gegen 15,000 unb 2,200,000

gegen 2,700,000 gr. eine große ®iffereng gu Urgu#"
bel gahreg 1914.

S6S Jllustr. schweiz. Handw -Zeitung („Meisterblatt") Nr. U

Getränken und der Genuß solcher im Bereiche der
Fabrik während der Arbeitszeit eingeschränkt oder gänz-
lich untersagt wird.

Art. 12. Die Fabrikordnung darf keine Bestimmung
enthalten, wonach der Arbeiter zur Strafe vorübergehend
von der Arbeit ausgeschlossen werden kann.

Der vorübergehende Ausschluß ist dagegen zulässig,
wenn der Zustand des Arbeiters ihn zur Erfüllung seiner
Pflichten untauglich macht, sein Verhalten das Zusammen-
arbeiten stört oder die Sicherheit des Betriebes ge-
fährdet.

Art. 13. Die Verhängung von Bußen ist bloß zu-
lässig zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Arbeitsord-
nung und der Fabrikpolizei und nur dann, wenn sie

in der Fabrikordnung vorgesehen sind.
Die Buße ist dem Arbeiter bei der Ausfällung mit-

zuteilen. Über jede Buße kann sich der Betroffene beim
Fabrikinhaber oder bei seinem verantwortlichen Stell-
Vertreter beschweren.

Bußen über 25 Rappen sind vom Fabrikinhaber
oder von seinem verantwortlichen Stellvertreter unter-
schriftlich zu bestätigen und unter Angabe des Grundes
schriftlich mitzuteilen.

Die Bekanntmachung der ausgesprochenen Bußen
durch Anschlag oder auf ähnliche Weise ist verboten.

Die einzelnen Bußen dürfen ein Viertel des Tag-
lohnes des Gebüßten nicht übersteigen und sind im In-
teresse der Arbeiter, namentlich für Unterstützungskaffen,
zu verwenden.

Art. 14. Die Fabrikordnung unterliegt der Genehmi-
gung der Kantonsregierung.

Die Kantonsregierung holt der Entscheidung vor-
gängig das Gutachten des eidgenössischen Fabrikinspek-
tors ein. Sie genehmigt die Fabrikordnung, wenn sie

nichts enthält, das vorschriftswidrig ist oder offenbar
gegen die Billigkeit verstößt.

Art. 15. Bevor der Entwurf einer neuen oder ab-
geänderten Fabrikordnung vom Fabriktnhaber zur Ge-
nehmigung vorgelegt wird, muß er in den Arbeits-
räumen angeschlagen oder den Arbeitern ausgeteilt werden,
mit Ansehung einer Frist von wenigstens zwei, höchstens
vier Wochen, innert welcher sich die Arbeiter, sei es
selbst, sei es durch eine von ihnen aus ihrer Mitte ge-
wählte Kommission, schriftlich darüber äußern können.

Die Äußerung der Arbeiter ist dem Genehmigungs-
gesuche beizulegen oder kann von ihnen der Kantons-
regterung unmittelbar eingereicht werden, die in diesem
Falle vom Inhalt dem Fabrikinhaber in gutscheinender
Weise Kenntnis gibt.

Nußern sich die Arbeiter innnert der ihnen angesetzten
Frist nicht, so entscheidet die Kantonsregterung ohne
weiteres über die Genehmigung der Fabrikordnung.

(Fortsetzung folgt).

Ser schweizerische AutzeithM!
in der Klnstsssindnstrie

im l. Quartal 1914.

(Korr.)
Soeben sind die neuen Veröffentlichungen des Schweiz.

Zolldepartementes erschienen und stellen wir in gewohnter
Weise die wichtigsten Resultate desselben übersichtlich
zusammen. Zunächst geben wir im Nachstehenden eine
zusammengefaßte Darstellung des Handelsverkehrs in den
Hauptkategorien, um dann nachher die wichtigsten Einzel-
Positionen zu behandeln. An erster Stelle erwähnen wir
das Holz und beginnen mit dessen Ausfuhr, welche

gegenüber dem I. Quartal vorangegangenen Jahres eine

kleine Zunahme zu verzeichnen hat, und zwar wie folgt:
Gewichtsmäßig stieg dieselbe von 178,000 auf 202,000 g
und dementsprechend an Wert von 1,824,000 auf
2,160,000 Fr. Der Import dagegen hat um merkliches
abgenommen, quantitativ von 1,055,800 auf 890,000 q
und dem Werte nach von 10,455,100 auf 8,560,000 Fr.

Mineralische Stoffe. Die Ein- und Ausfuhr
dieser Stoffe ist zwischen beiden Geschästsquartalen ziemlich

konstant geblieben. Erstere variierte an Gewicht zwischen
9 und 10 Millionen Kilozentner und dem Werte nach

zwischen 29 und 30 Millionen Franken. Letztere gewichts-

mäßig zwischen 474,000 und 478,000 Meterzentner und

dementsprechend an Wert zwischen 3,270,000 und 3,058,100
Franken.

Ton. Hier zeigt wohl der Import eine kleine Ab-

nähme, und zwar gewichtsmäßig von 67,000 gegen

88,000 g und dem Werte nach von 454,000 gegen

604,000 Franken, der Export dagegen ist mit 29,000 q

und 70,000 Franken ziemlich gleich geblieben.
Steiuzeug. Dieser Artikel hat im Import eine

kleine Abnahme zu notieren, allerdings nicht von großer

Bedeutung, wie uns nachstehende Zahlen zeigen; er sank

dem Gewichte nach von 16,300 auf 14.500 q und an

Wert von 532.000 auf 476,000 Franken. Die Aus-

fuhr stieg dagegen gewichtsmäßig von 220 auf 300 q

und an Wert von 9000 auf 11,000 Fr.
Töpferwaren. Hier ist der Import sowie Export

annähernd gleich geblieben. Und zwar wie folgt: Ersterer
stieg an Gewicht von 13,200 auf 13,500 g und dem

Werte nach von 1,200.000 auf 1,210,100 Fr. Letzterer

notiert an Gewicht 4,300 gegen 3,500 g und an Wert

75.400 gegen 63,500 Fr.
Glas. Hier hat nun der Exportoerkehr gegenüber

dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres eine

nennenswerte Zunahme erfahren, und zwar stieg

derselbe dem Werte nach von 160,100 auf 326,200 Fr.

und gewichtsmäßig von 1.400 auf 6.100 g. Der Im-
port blieb so ziemlich genau bei 2,500,000 Fr.

Eisen. Hier ist der Import zwischen beiden Ge-

schäftsquartalen beinahe der gleiche geblieben mit 1,210.000g
und 27,000,000 Fr. Der Export dagegen ist quantitativ
von 203,700 auf 139,000 q gefallen und dem Werte

nach von 8,455,100 auf 7,537.000 Fr.
Aupfer. Die Einfuhr hat gegenüber dem gleichen

Zeitabschnitt verflossenen Jahres ein wenig angezogen,
und zwar gewichtsmäßig von 32.000 auf 34,500 q und

dem Werte nach von 7,500,000 auf 7,900,000 Fr. Der

Export ist gesunken, nämlich an Gewicht von 14,M
auf 13,500 q, dementsprechend an Wert von 2,645,<W

auf 2,333,000 Fr.
Blei. In diesem Artikel ist sowohl der Import

wie auch der Export gefallen. Und zwar ersterer dem

Gewichte nach von 18,500 auf 15,000 q und dem Geld-

werte entsprechend von 1,103,500 aus 1,003,300 Fr>

Letztgenannter dem Werte nach von 142,000 auf 135,50ö

Franken, und gewichtsmäßig von 1,700 auf 1,6^
Meterzentner.

Zink. Hier hat die Einfuhr eine kleine Zunahme

zu verzeichnen, und zwar gewichtsmäßig von 7,700 aus

8,800 q und dem Werte nach eine solche von 553.M
auf 618,600 Franken. Der Export weist folgenden

Durchschnittsverkehr auf: An Wert 155,000 Fr. mit

3,500 g Gewicht.
Aluminium. Der Import dieses Artikels

quantitativ von 1,600 auf 1,900 q und d er Wert dem-

entsprechend von 507.200 auf 590,000 Fr. gesti^A
Der Export zeigt mit 12,000 gegen 15,000 und 2,200,W
gegen 2,700,000 Fr. eine große Differenz zu UngunM
des Jahres 1914.
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